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2017/042 

Bericht der Geschäftsprüfungskommission an den Landrat 

betreffend Sammelvorlage von Motionen und Postulaten, die zur Abschreibung beantragt 
werden  

vom 6. Juni 2017 

1. Einleitung 
Die Geschäftsprüfungskommission schliesst sich den einleitenden Feststellungen des Regierungs-
rates an. 

Im Sinne der Verfahrensökonomie begrüsst die GPK das Vorgehen des Regierungsrates, anstelle 
von Einzelberichten eine Sammelvorlage zu unterbreiten. 

Die Subkommission III der GPK hat die Vorlage zuhanden der Gesamtkommission geprüft. 

Die Geschäftsprüfungskommission hat die Sammelvorlage 2017/042 zu einer Motion, die vom 
Regierungsrat innerhalb der ordentlichen Bearbeitungsfrist zur Abschreibung beantragt wird, an 
ihrer Sitzung vom 11. Mai 2017 behandelt und den vorliegenden Bericht genehmigt. 

Sie streicht einmal mehr heraus, dass überwiesene Motionen oder Postulate als formell erfüllt gel-
ten, wenn der Regierungsrat eine Vorlage oder einen Bericht unterbreitet hat (§ 46 Abs. 1 der Ge-
schäftsordnung des Landrats). Voraussetzung für die Abschreibung ist eine fundierte Berichterstat-
tung, nicht die materielle Erfüllung eines Anliegens. Schlüssige Kurzberichte im Rahmen dieser 
Sammelvorlage können ein effizientes Instrument zur Berichterstattung und Erledigung überwie-
sener parlamentarischer Vorstösse sein. 

2. Abzuschreibende Aufträge 
2.1. Finanz- und Kirchendirektion 
Keine. 

2.2. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
Keine. 

  



 

2.3. Bau- und Umweltschutzdirektion 
2.3.1 Postulate 
Keine. 

2.3.2 Motionen 

Nummer Titel Begründung / Antrag Beurteilung / 
Antrag GPK 

2016/044 Motion 2016/044 von 
O. Kämpfer «Planung 
Verkehrsverbund» 

Der Landrat hat die Motion Kämpfer am 14. April 
2016 überwiesen. An einer gemeinsamen Regie-
rungssitzung Ende Juni 2016 hat der Regierungs-
rat BL beantragt, die Ausschreibung für das Grob-
konzept Verkehrsverbund abzubrechen. In der 
Folge wurde das Ausschreibungsverfahren für ein 
Grobkonzept Verkehrsverbund gestoppt und das 
Projekt beendet.  

Antrag auf Abschreibung. 

Die Motion sei 
abzuschreiben. 

 
2.4. Sicherheitsdirektion 
Keine. 

2.5. Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Keine. 

2.6. Landeskanzlei / Kantonsgericht / Geschäftsleitung Landrat 
Keine. 

3. Antrag an den Landrat 
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Landrat, den von ihr in diesem Bericht unter 
Ziffer 2 zur Abschreibung empfohlenen Vorstoss abzuschreiben. 

 

6. Juni 2017  

Geschäftsprüfungskommission 
Hanspeter Weibel, Präsident 
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